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 Veröffentlicht am 11.05.1993

Norm

ASVG §273 Abs1

Rechtssatz

Wurde die letzte Berufstätigkeit als Angestellte vor dem Pensionsantrag durch achtzehn Monate ausgeübt, wobei es

sich um die einzigen österreichischen P7ichtversicherungsmonate handelt und endete die Tätigkeit im erlernten Beruf

bereits zwei Jahre vor Beginn der letzten Angestelltentätigkeit, ist für die Frage der Verweisung von dieser auszugehen.
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